
Gemäß Empfehlung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 16.11.2004 – 
TOP 10 – beschließt der Rat, für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 25 
“Windkraftkonzentrationszone die als Anlage aufgeführte Veränderungssperre als 
Satzung. 

 


